
39NEUE KRIMINALPOLITIK – 4/1998

schlechteren weiteren Delinquenz-
verlauf im Zusammenhang stand.
Entsprechende Untersuchungen zu
den Diversionseffekten bei Erwach-
senen wurden bislang nicht durch-
geführt.12 Ob sich diese für Jugend-
liche und Heranwachsende festge-
stellte Befundlage bei Erwachsenen
wesentlich anders darstellt, bleibt
künftigen Untersuchungen vorbe-
halten; triftige theoretische oder
empirische Anhaltspunkte sind
dafür jedoch nicht ersichtlich. 

Sollte bei Abfassung der Verfü-
gung schließlich auch die inhären-
te Annahme bestanden haben,
man könne durch eine strengere
Verfolgung von erstmals polizeilich
auffälligen Bagatelltätern einer
zukünftigen Delinquenzentwick-
lung vorbeugen, so sei noch ange-
merkt, daß auch dies dem Stand
der (internationalen) kriminologi-
schen Längsschnittforschung zur
offiziell registrierten sowie selbst-
berichteten Delinquenz nicht ent-
spricht. Danach ist davon auszuge-
hen, daß die Mehrheit einer Ge-
burtskohorte im Jugendalter das
eine oder andere Mal ein Delikt be-
geht und sich dabei ganz überwie-
gend im Bereich geringer und ge-
ringster Schwere bewegt (sog. Ubi-
quität). Des weiteren kann bei den
allermeisten, und zwar auch ohne
strafrechtliche Intervention, nach
der ersten oder zweiten Tat keine
weitere Delinquenz mehr beobach-
tet werden (sog. Spontanbe-
währung). Als Mehrfachtäter (fünf
und mehr Delikte) schält sich im
Verlauf des Jugendalters eine kleine
Gruppe von ca. fünf Prozent eines
Geburtsjahrgangs heraus, die zwar
den größten Teil der schweren De-
likte begeht, in ihrem gesamten
Deliktsspektrum jedoch ebenfalls
überwiegend leichtere Taten auf-
weist.13 Um den Prozeß der Spon-
tanbewährung nicht durch eine
vorschnelle oder zu intensive for-
melle Sanktionierung zu unterlau-
fen, haben gerade auch solche
Befunde zu einer verstärkten
Berücksichtigung des informellen
Erledigungsverfahrens geführt (Di-
version). Man kann auch nicht da-
von ausgehen, daß bei erwachse-
nen (Erst-)Tätern der Sachverhalt
anders liegt. Denn allgemein wird,
was auch vor dem Hintergrund der
generellen Alters-Kriminalitäts-Ver-
teilung plausibel erscheint, vor al-
lem die frühe erste Auffälligkeit für
eine längere delinquente Karriere

als bedeutsam erachtet. Schließlich
würde eine Annahme, daß Baga-
telltäter im weiteren Lebensverlauf
als schwere Delinquenten auffällig
werden, dem Forschungsstand wi-
dersprechen. So gehörte sogar in ei-
ner Dunkelfelduntersuchung (dem
National Youth Survey) von den
12–21jährigen Befragten, die in ei-
nem Jahr maximal vier leichte De-
likte berichtet hatten, in den dar-
auffolgenden Jahren nur ein Pro-
zent zur Gruppe schwerer Delin-
quenten, 84 Prozent erschienen als

nicht weiter delinquent und 15
Prozent bewegten sich im Bereich
leichterer Kriminalität.14 Was einer
delinquenten Entwicklung bis ins
Erwachsenenalter hinein Konti-
nuität vermittelt, scheint nach ei-
ner Gesamtschau der kriminologi-
schen Längsschnittforschung vor
allem und unabhängig von ande-
ren Faktoren eine wiederholte Ver-
urteilung zu sein (»Eigendynamik
der Rückfallkriminalität«15). Nach
allem ist mit einer kriminellen Kar-
riere allenfalls bei (frühen) jugend-

lichen Tätern sowie unangemesse-
nen justitiellen Reaktionen zu
rechnen, nicht jedoch bei erwach-
senen Ersttätern, zumal nicht der
Bagatelldelinquenz.
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